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   BESCHLUSSVORLAGE  DER  VERWALTUNG  NR.:  210/2016 
 
Bezeichnung des Tagesordnungspunkts ÖFFENTLICH 
 

1. Nachtrag zur Schulordnung für die Städtische Musikschule 
Schwelm vom 15.12.2000 
Datum 

10.10.16 
Geschäftszeichen 

FB7 MS 
Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) 

Anlage 1: Schulordnung (1 Seite) 
Anlage 2: Gegenüberstellung der 
Änderungen_Ergänzungen (1 Seite)  

Federführender Fachbereich:  

Fachbereich 7 - Schule, Kultur, Sport 
Beteiligte Fachbereiche: 
 

Beratungsgremien Beratungstermine Zuständigkeit 

 

Kulturausschuss 26.10.2016 Vorberatung 

Hauptausschuss 17.11.2016 Vorberatung 

Rat der Stadt Schwelm 24.11.2016 Entscheidung 

 
Beschlussvorschlag: 
Der Erlass des 1. Nachtrages zur Schulordnung für die Städtische Musikschule 
Schwelm vom 15.12.2000 wird entsprechend der Verwaltungsvorlage Nr. 210/2016 
(Anlage 1) beschlossen. 
 
 
Sachverhalt:  
Die Städtische Musikschule Schwelm nimmt seit dem Schuljahr 2007/2008 am 
Programm „Jedem Kind ein Instrument“ (neu: „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, 
Singen“) teil. 2015 hat die JeKits-Stiftung eine neue Förderstruktur beschlossen, die in 
den Musikschulen jetzt sukzessive umzusetzen ist. Gefördert werden ab dem 
Schuljahr 2018/2019 nur noch das erste und das zweite Schuljahr. 
In Absprache mit den Schulleitungen aller Schwelmer Grundschulen soll das sehr 
erfolgreiche Programm auch in Zukunft weiterhin im 3. und 4. Schuljahr von der 
Städtischen Musikschule angeboten werden. Dazu wurde die Gebührensatzung für 
die Städtische Musikschule Schwelm insoweit geändert (Vorlage 198/2016), dass sich 
für den städtischen Haushalt keine Nachteile  ergeben. Der Wegfall der von der 
JeKits-Stiftung bisher gezahlten Fördergelder wird über eine Erhöhung der 
Unterrichtsgebühren ausgeglichen. 
 
In der Schulordnung für die Städtische Musikschule Schwelm ergeben sich folgende 
Änderungen bzw. Ergänzungen: 
§ 10 Abs. 2: Anmeldungen zum JeKits-Unterricht können nur zu Beginn eines 
Schuljahres erfolgen. 
§ 11 Abs. 1: Abmeldungen vom JeKits-Unterricht sind nur zum Ende eines 
Schuljahres möglich. 
 
 

          Die Bürgermeisterin 
      In Vertretung 

        gez. Schweinsberg  
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